
 

Das Amtsblatt erscheint mindestens einmal wöchentlich und ist bei folgenden Einrichtungen der Stadtverwaltung Ludwigshafen am Rhein erhältlich: Bürgerservice im 
Rathaus mit den Außenstellen Oggersheim, Oppau und Achtmorgenstraße 9, Seniorentreffs sowie in den Büros der Ortsvorsteherinnen und Ortsvorsteher; darüber hinaus 
bei den Außenstellen der Ludwigshafener Sparkassen und Banken. 
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Absicht der Einziehung von Teilflächen der Böhlstraße, Schmale Gasse,  
Sodastraße und der Liebigstraße 

 
Vollzug des § 37 Landesstraßengesetz Rheinland-Pfalz (LStrG) in der Fassung vom 01. August 1977 
(GVBL. S. 273), zuletzt geändert durch Gesetz vom 20.03.2013 (GVBL. 2013, S. 35) 
 
Die im Stadtgebiet  Ludwigshafen, Gemarkung Ludwigshafen gelegenen Teilflächen der Böhlstraße 
(Fl.-Nr. 2102), Schmale Gasse (Fl.-Nr. 2076), Sodastraße (Fl.-Nrn. 1930/2, 1930/3 und 1930/4) und 
der Liebigstraße (Fl.-Nrn. 1924/4, 1924/6 und 1924/8) sollen eingezogen werden, da sie zukünftig für 
die Abwicklung des öffentlichen Verkehrs entbehrlich sind. 
Es ist beabsichtigt, die Teilflächen der Straßen mit Wirkung zum 01.12.2014 einzuziehen. 
Die einzuziehenden Teilflächen der Straßen verlaufen nach dem kommunalen Netzknotensystem der 
Stadt Ludwigshafen wie folgt: 
 
Böhlstraße 
ab Station 4,492 vom Netzknoten (NK) 5984/1006  
bis Station 184,525 nach Netzknoten (NK) 5984/1005. 
Die Gesamtlänge der einzuziehenden Strecke beträgt: 0,180 km 
Schmale Gasse 
ab Station 5,535 vom Netzknoten (NK) 5884/1010  
bis Station 182,993 nach Netzknoten (NK) 5984/1004. 
Die Gesamtlänge der einzuziehenden Strecke beträgt: 0,178 km 
Sodastraße 
ab Station 0,00 vom Netzknoten (NK) 5984/1035  
bis Station 632,046 nach Netzknoten (NK) 5883/1097. 
Die Gesamtlänge der einzuziehenden Strecke beträgt: 0,632 km 
Liebigstraße 
ab Station 0,00 vom Netzknoten (NK) 5984/1036  
bis Station 630,033 nach Netzknoten (NK) 5883/1099. 
Die Gesamtlänge der einzuziehenden Strecke beträgt: 0,630 km 
 
Das Vorhaben wird hiermit gemäß § 37 Abs. 3 Satz 1 LStrG bekanntgegeben. 
 
Die Planunterlagen, in welchen die Einziehungsstrecke kenntlich gemacht ist, können bei der Stadt-
verwaltung Ludwigshafen, Bereich Tiefbau, Zimmer 17, Wattstraße 109a, 67065 Ludwigshafen wäh-
rend der Dienststunden (vormittags: Montag bis Freitag von 08.00 – 12.00 Uhr, nachmittags: Montag 
bis Donnerstag von 13.30 – 16.00 Uhr) eingesehen werden. 
 
Darüber hinaus besteht die Möglichkeit, gegen die geplante Einziehung Einwendungen bei der Stadt-
verwaltung Ludwigshafen zu erheben. 
 



Ludwigshafen am Rhein, den 
Stadtverwaltung Ludwigshafen am Rhein 
 
gez. 
Klaus Dillinger 
Beigeordneter 
 
 
 

Widmung von Erschließungsanlagen 
Gemarkung Oppau, Neubaugebiet „Melm“ 

 
Die Stadt Ludwigshafen am Rhein verfügt als Träger der Straßenbaulast nach § 14 des Landesstra-
ßengesetzes (LStrG) hiermit gem. § 36 Abs. 1 LStrG die Widmung folgender Straßen: 
 
Albert-Haueisen-Ring (Fl.-Nrn. 5105/1 und 5216) 
Karl-Dillinger-Straße (Fl.-Nrn. 5124, 5130, 5134 und 5139) 
Käthe-Burkhardt-Weg (Fl.-Nr. 5212) 
Erwin-Brünisholz-Weg (Fl.-Nr. 5206) 
Heinz-Schifferdecker-Straße (Fl.-Nr. 5158) 
Christoph-Kröwerath-Straße (Fl.-Nrn. 5171, 5174, 5178, 5182, 5186, 5189, 5193, 5196 und 5199) 
Wilhelm-Vonholz-Straße (Fl.-Nr. 5112) 
Fritz-Lederle-Straße (Fl.-Nrn. 5092 und 5099) 
Erich-Rockenbach-Straße (Fl.-Nr. 5095) 
Georg-Heieck-Straße (Fl.-Nrn. 5082 und 5083) 
Robert-Lauth-Straße (Fl.-Nrn. 5063, 5066 und 5069) 
Will-Sohl-Straße (Fl.-Nr. 5025) 
Heinrich-Halfen-Straße (Fl.-Nrn. 5050, 5054, und 5058) 
Ernst-Kunz-Straße (Fl.-Nrn. 4996, 4997, 5000, 5030, 5031, 5038 und 5046) 
Georg-Lauer-Straße (Fl.-Nr. 5042) 
Erich-Schug-Straße (Fl.-Nrn. 5001 und 5004) 
Lore-Dauer-Straße (Fl.-Nrn. 5011 und 5019) 
 
Aufgrund § 3 Ziffer 3a LStrG erfolgt die Einstufung dieser Fläche als Gemeindestraße. 
  



Rechtsbehelfsbelehrung 
 
Gegen diese Verfügung kann innerhalb eines Monats nach Bekanntgabe schriftlich oder zur Nieder-
schrift Widerspruch bei der Stadtverwaltung erhoben werden. Wird der Widerspruch schriftlich erho-
ben, so ist es zweckmäßig, das Datum dieser Verfügung anzugeben und nach Möglichkeit einen 
Durchschlag bzw. eine Zweitschrift des Widerspruchsschreibens beizufügen. Wird der Widerspruch 
zur Niederschrift erhoben, so kann dies bei der Geschäftsstelle des Stadtrechtsausschusses, Zimmer 
Nr. 1416, im Rathaus, Rathausplatz 20 oder bei dem Bereich Tiefbau, Wattstraße 109 a, Zimmer 17, 
67065 Ludwigshafen, geschehen. 
 
Ludwigshafen am Rhein, den 24.07.2013 
Stadtverwaltung Ludwigshafen am Rhein 
 
gez. 
Klaus Dillinger 
Beigeordneter 
 


